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Gemeinde Alfdorf 
Rems-Murr-Kreis 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Alfdorf vom 15.12.2003 

 
 

Auf Grund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), der §§ 4, 11 und 142 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Alfdorf am 
14.12.2009 folgende Satzung zur Änderung der Abwassersatzung der Gemeinde Alfdorf vom 15.12.2003 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 
 
1.  Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand - , die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den öffentlichen 

Abwasseranlagen führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, 
Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, 
Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände); 

 
2.  feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (z.B. Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle 

und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder ver-
gleichbaren Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe); 

 
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 
 
4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. milchsaure Konzentrate, Krautwasser); 
 
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 
 
6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 
 
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 1 des Merk-

blatts DWA-M 115-2 vom Juli 2005 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. -DWA-, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) liegen. 

 
 

Artikel 2 
 
§ 6 Abs. 3 entfällt, dadurch werden die bisherigen Absätze 4 und 5 zu den Absätzen 3 und 4, der neue Abs. 3 
erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderungen hinausgehende 

Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist. 
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Artikel 3 
 
§ 10 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen, dadurch wird der bisherige Abs. 3 zu Abs. 2. 
 
 

Artikel 4 
 
§ 26 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 
 
 

Artikel 5 
 
§ 40 erhält folgende Fassung: 
 

§ 40 Absetzungen 
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden 

auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Abwassergebühr abgesetzt.  
(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines besonderen  

Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vorschriften entspricht und 
von der Gemeinde plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur durch ein fachlich geeignetes Installa-
tionsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im Eigentum des Grundstückseigentümers und sind von 
diesem auf eigene Kosten einzubauen und zu unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Austausch 
eines Zwischenzählers ist der Gemeinde innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzu-
zeigen. 

(3) Von der Absetzung bleibt eine Wassermenge von 20 m³/Jahr ausgenommen, wenn der Nachweis über 
die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen Zwischenzähler gem. Abs. 2 erbracht wird. 

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch Messungen nach 
Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als 
nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1: 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 
Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wassermenge wird um die gem. Absatz 3 von der Absetzung 
ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten Wassermenge abgesetzt. 
Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Per-
son, die sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 35 
m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person mindestens 30 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung 
der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden Wassermenge zu stellen. 

(6) Übergangsregelung: 
Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler gem. § 40 Abs. 2 
vorhanden, sind diese bei der Gemeinde unter Angabe des Zählerstandes und eines Nachweises über die 
Eichung des Zählers innerhalb von 4 Wochen anzuzeigen. 
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Artikel 6 
§ 41 erhält folgende Fassung: 
 

§ 41 
Höhe der Abwassergebühr 

(1) Die Abwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ Abwasser 3,53 €. 
(2) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, beträgt die 

Gebühr je m³ Abwasser 1,04 €. 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird 

(§ 37 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser: 
a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen: 92,09 € 
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 26,27 € 

(4) Wird von Grundstücken kein Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, ermäßigt 
sich die Abwassergebühr nach Abs. 1 auf 2,64 €/m³ Abwasser, die Abwassergebühr nach  
Abs. 2 auf 0,52 €/m³ Abwasser.  
Dies gilt auch für solche Grundstücke, von denen nur völlig unbedeutende Niederschlagswassermengen 
(zum Beispiel über eine Sickermulde mit Notüberlauf) in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wer-
den. 

(5) Wird von Grundstücken kein Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, ermäßigt sich 
die Abwassergebühr nach Abs. 2 auf 0,52 €/m³ Abwasser. 

 
 

Artikel 7 
§ 48 Abs. 1 Nr. 2  erhält folgende Fassung: 
 
2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in die öffentli-

chen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares Abwasser vorgegebenen Richtwerte überschrei-
tet; 

 
 

Artikel 8 
 
§ 48 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den 

Anzeigepflichten nach § 45 Absätze 1 bis 3 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
 

 
Artikel 9 

 
 
Die Änderung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt: 
Alfdorf, den 14.12.2009 
 
Bürgermeisteramt Alfdorf 
 
 
 
Michael Segan 
Bürgermeister 


